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Abzugsberechtigter Werbeaufwand

VON PETER PETERS

Hallo, ist dort das Steueramt? Sind Sie die
für meine Steuernummer 87 41 /10085a
zuständige Sachbearbeiterin?

Ja, Buchmann mein Name. Was kann ich für
Sie tun?

Also, ich habe hier einen Brief von Ihnen.
Der ist zwar mit sehr lieblicher Handschrift
unterzeichnet, aber der Inhalt ist ziemlich
böse.

Wieso?

Ich habe in meiner Steuererklärung über
7000 Franken eingesetzt, die ich als Werbekosten

abziehen möchte, was Sie aber
unverständlicherweise nicht anerkennen wollen.

Warten Sie, ich hol' mal ihren Akt heraus.

Augenblick, das haben wir gleich.

Haben Sie eben «ihren Akt» gesagt, nicht
«ihre Akte»?

Ja, wieso? Das geht doch beides.

Ja, natürlich. Ich fand das nur so nett.
Irgendwie verfremdend. Da denkt man bei
Akten nicht sofort an staubige Regale.

So? Naja. Ihre angeblichen Werbekosten sind

jedenfalls unmöglich. Die sind im Steuerrecht

definiert als Aufwendungen zum Erwerb, zur
Sicherung und zum Erhalt von Einkommen.

Dazu können Sie doch keine Privat-Ausgaben
rechnen, wie Einladungen, Bahnfahrten,
Geschenke, Gebrauchsartikel und so weiter.

Hören Sie, das sind alles Kosten, die mir im
Rahmen meiner Werbung um das andere
Geschlecht entstanden sind. Das ist ein
Haufen Geld. Und alles für die Katz!

Aber das sind doch keine geschäftlichen Ausgaben!

Die Liebe ist doch kein Geschäft!

Das haben Sie wunderbar gesagt. Da haben
Sie tatsächlich recht!

Und selbst wenn es solche Kosten gäbe, ich

lese hier «Yoga-Kurs» Das hat doch mit Ihrer

Art von Werbung nicht das geringste zu tun!

Ach, wenn Sie wüssten. (Seufz.) Ohne den
Kurs wäre gar nichts gegangen. Aber mit
ihm ging auch nichts.

Oder: «Mietefür eine Feuerwehr-Drehleiter»!?

Ha! Wenn ich dieses Ding nicht gehabt hätte,

wäre sie gar nicht erst aufmich aufmerksam

geworden.

Tut mir leid für Sie. Wirklich. Aber als

Einschätzungsbeamtin der Steuerdirektion

Aah, hat das eben gutgetan. Ich tue Ihnen
leid, und ich spüre, das ist echt, Sie sagen das

nicht nur einfach so.

Mag sein. Aber trotzdem muss ich Ihnen sagen,
dass das mit Ihren Werbekosten einfach nicht

geht.

Ich stelle mir gerade vor, dass Sie blond und
ziemlich schlank sind. Stimmt das?

Das hat doch mit Ihren Werbekosten nichts zu
tun.

Vielleicht doch. Könnten wir die ganze
Sache nicht einmal persönlich besprechen, ich
meine bei einem Gläschen Wein oder so?

Sie können gern zu uns aufs Büro kommen,

täglich zwischen 10 und 12 Uhr.

Also, Sie sind vielleicht stur. Ich geb 's auf.
Aber eines sage ich Ihnen: Der Aufwand für
dieses Telefon wird Ihnen in meiner nächsten

Steuererklärung wieder begegnen.
Adieu!
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